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A 43052 / 97 

Auflagen zur Bewilligung des Beton-Gitterzauns für Schweine ab Absetzen der Ferkel 
bis Jungsauen von ca. 150 kg LG 

Die Betonelemente dürfen keine scharfen Kanten und vorstehenden Gräte aufweisen. 
Gegebenenfalls sind sie vor dem Einbau im Stall nachzubearbeiten. 


